
Änderung der Verordnung über die Reinhaltung und Reinigung der öffentlichen 
Straßen und die Sicherung der Gehbahnen im Winter (Reinigungs- und 
Sicherungsverordnung); 
Einführung eines Bußgeldtatbestands bei der Verwendung von Tausalzen; 

 
 

 

Gremium: 
 

Hauptausschuss 
Plenum 

Öffentlichkeitsstatus: nicht öffentlich 

 

Tagesordnungspunkt: 
 

HA: 5 
PL:  2 
 

 

Zuständigkeit: 
 

Referat 3 

 

Sitzungsdatum:  
 

HA: 24.10.2022 
PL:  28.10.2022    
 

 

Stadt Landshut, den 
 

29.09.2022 

 

Sitzungsnummer: 
 

HA: 28 
PL:  30    
 

 

Ersteller: 
 

Herr Neumeier 

 
 
 

Vormerkung: 
 
Mit Antrag Nr. 181 vom 11.02.2021 der Stadträtin Frau März-Granda und Stadtrates Herrn Dr. 
Müller-Kroehling wurde die Prüfung der Einführung eines Bußgeldtatbestands bei der 
Verwendung von Tausalzen beantragt. 
Zur Vermeidung von Wiederholungen wird auf die in der Anlage beigefügten Antrag Nr. 181 und 
die Vormerkung zum Antrag Nr. 181 mit den entsprechenden Ausführungen verwiesen. 
 
In der Folge wurde die Verwaltung mit Beschluss des Verwaltungssenats vom 13.07.2022 zur 
Erstellung einer Verordnung zur Änderung der Verordnung über die Reinhaltung und Reinigung 
der öffentlichen Straßen und die Sicherung der Gehbahnen im Winter (Reinigungs- und 
Sicherungsverordnung) beauftragt, welche dem Stadtrat zur Beschlussfassung vorzulegen ist. 
 
In Erledigung des vorgenannten Beschlusses wird die Verordnung zur Änderung der 
Verordnung über die Reinhaltung und Reinigung der öffentlichen Straßen und die Sicherung der 
Gehbahnen im Winter (Reinigungs- und Sicherungsverordnung), welche die Bußgeld-
bewehrung für die Verwendung von Streusalz – mit im Interesse der Verkehrssicherheit 
gebotenen Ausnahmen (z.B. an Treppen oder starken Steigungen) – vorsieht, zur Beschluss-
fassung vorgelegt. 
 
 

Beschlussvorschlag für den Hauptausschuss: 
 
Dem Plenum wird empfohlen, den Erlass der von der Referentin vorgelegten und erläuterten 
Verordnung zur Änderung der Verordnung über die Reinhaltung und Reinigung der öffentlichen 
Straßen und die Sicherung der Gehbahnen im Winter (Reinigungs- und Sicherungsverordnung) 
zu beschließen. 
 
 

Beschlussvorschlag für das Plenum: 
 
Der Erlass beigefügter, von der Referentin vorgelegten, erläuterten und einen Bestandteil 
dieses Beschlusses bildenden Verordnung zur Änderung der Verordnung über die Reinhaltung 
und Reinigung der öffentlichen Straßen und die Sicherung der Gehbahnen im Winter 
(Reinigungs- und Sicherungsverordnung) wird beschlossen. 
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Anlagen:  
- Anlage 1. Vormerkung zum Antrag Nr. 181 
- Anlage 2. Antrag Nr. 181  
- Anlage 3. Beschluss des Verwaltungssenats vom 13.07.2022 
- Anlage 4. Änderungsverordnung Reinigungs- und Sicherungsverordnung 
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